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Anspruch auf Förderung nach dem Bundesausbildungsgesetz (BAföG) 
 X Berechtigung: Anspruch auf BAföG haben Studierende, die in einem Vollzeit studium oder in einem 
der dualen Studiengänge eingeschrieben sind. Die Teilzeitstudiengänge werden nicht gefördert. Da 
die Förderung von vielen Faktoren abhängt (Einkommen der Eltern, ggf. Einkommen des Ehegatten, 
Vermögen etc.), wird empfohlen, sich eine erste Einschätzung über den BAföG-Rechner einzuholen: 
www.bafoeg-rechner.de/Rechner/  (Ergebnisse ohne Gewähr)

 X Antrag: Der Antrag auf BAföG ist direkt beim Studierendenwerk Düsseldorf zu stellen. Informa-
tionen zur Antragsstellung sowie alle Antragsformulare  findest Du auf der Seite www.bafög.de . 
Sobald Du bei uns immatrikuliert bist, kannst Du Deinen Antrag beim Studierendenwerk Düssel-
dorf stellen. Als Nachweis Deines Studiums legst Du Deinem Antrag bitte die von uns erhaltene 
Immatrikulationsbescheinigung sowie eine Kopie Deines Studierendenausweises bei.  Sofern Du 
noch keinen Studierendenausweis erhalten hast, lassen wir Dir alternativ gerne eine originalge-
stempelte Immatrikulationsbescheinigung zukommen.

 X Leistungsnachweis: Nach Ablauf des 4. Semesters ist ein Leistungsnachweis beim Studierenden-
werk einzureichen (Formblatt 5). Allgemeine Infos zum Leistungs nachweis gibt es unter    
www.bafoeg-rechner.de/FAQ/leistungsnachweis.php .

 X BAföG während des Praktikums: Auch für das dreimonatige einschlägige  Praktikum (das bis zu Be-
ginn des 3. Semester erfolgt sein muss) kann ggf.  BAföG beantragt werden.

 X Auslandssemester: Für diese Zeit müssen sich die Studierenden nicht an das Studieren-
denwerk, sondern an das Auslandsamt wenden (Studierende sollten hier auf jeden Fall  
frühzeitig den Antrag stellen). Allgemeine Infos zum  Auslands-BAföG gibt es unter  
 www.bafoeg-rechner.de/FAQ/ausland.php .

 X Urlaubssemester: Hier gelten besondere Regelungen, die beim Studierendenwerk erfragt werden 
müssen. 

Bei weiteren Fragen steht Dir das Amt für Ausbildungsförderung als Ansprechpartner beim 
 Studierendenwerk Düsseldorf gerne zur Verfügung: 

Studierendenwerk Düsseldorf

Universitätsstraße 1   
40225 Düsseldorf 

Ansprechpartner: 

Amt für Ausbildungsförderung  
Telefon: 0211/811 33 81  
E-Mail: bafoeg@stw-d.de  
Web:  www.stw-d.de

Informationen rund um das Thema BAföG findest Du auch auf den Seiten  
www.bmbf.de, www.bafoeg-aktuell.de, www.bafoeg.bmbf.de, www.bafoeg-rechner.de und   
www.bafoeg-rechner.de/FAQ/.
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